
Dezernat      II Az.         50.00.50 Datum     01.07.2010  Nr.  312 / 2010 
 
Betreff: 
Kooperationsvereinbarung zur Wohnungsversorgung zwischen der Stadt Mannheim und der GBG – 
Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH (GBG) 
 

Betrifft Antrag/Anfrage Nr.  Antragsteller/in:  
    
 

 Eilentscheidung gemäß § 43 GemO i. V. m. § 20 Abs. 3 Hauptsatzung 
 

 Beratungsfolge TOP Sitzungstermin Öff. N.Ö. Empfehlung Beschluss 

1. Ausschuss für Umwelt und 
Technik 

04.01 13.07.2010 X    

2. Ausschuss für Wirtschaft, 
Arbeit und Soziales 

07.00 22.07.2010 X    

3. Gemeinderat 15.00 27.07.2010 X    

4.        
 
 

 Vorgeschlagene Maßnahme zur Bürgerbeteiligung 

 
 
 Einladung an Bezirksbeirat/Sachverständige 

 
 

Finanzielle Auswirkungen ?    ja X nein 
 
Beschluss/Antrag: 
 

Der Gemeinderat stimmt dem Abschluss der Vereinbarung zwischen der Stadt Mannheim und der 

GBG zur Wohnungsversorgung von Haushalten mit Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt 

und zur Stabilisierung und Aufwertung der Lebens- und Wohnqualität in Mannheim zu.  

 

Beschlussvorlage 
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 Nr.            312 / 2010 

 Blatt         - 2 - 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
1) Einmalige Kosten/ Erträge    
 Gesamtkosten der Maßnahme    €

 Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse usw.)  ./.  €

 Kosten zu Lasten der Stadt    €

2) Laufende Kosten / Erträge    

 Laufender Betriebs- und Unterhaltungsaufwand nach Fertig-    
 stellung der Baumaßnahme, Inbetriebnahme der Einrichtung    
 bzw. Durchführung der Maßnahme  (einschl. Finanzierungskosten)  €
 zu erwartende Erträge  ./.  €

 jährliche Belastung      €
 
 
 
Strategische Ziele: 

Die Vorlage leistet voraussichtlich einen Beitrag zu folgenden strategischen Zielen:     direkt   mittelbar 
 
Stärkung der Urbanität  X     
 „Mannheim bietet mit einer ökologisch und sozial ausgewogenen Urbanität die 
Vorzüge einer Metropole auf engem Raum ohne die damit sonst verbundenen 
negativen Eigenschaften von Megacities.“ 

Talente überdurchschnittlich gewinnen, entwickeln und halten       
 „Mannheim etabliert sich als Stadt der Talente und Bildung und gewinnt mehr 
Menschen für sich.“ 

Zahl der Unternehmen und (qualifizierten) Arbeitsplätze in Mannheim steigern       
„Mannheim gewinnt überdurchschnittlich Unternehmen und Gründer/innen“ 

Toleranz bewahren, zusammen leben  X     
„Mannheim ist Vorbild für das Zusammenleben in Metropolen.“ 

Bildungserfolg der in Mannheim lebenden Kinder, Jugendlichen und       
Erwachsenen erhöhen         
„Mannheim ist Vorbild für Bildungsgerechtigkeit in Deutschland.“ 
 
Die zentralen Projekte „Kulturhauptstadt 2020“ und Masterplan       
Kreativwirtschaft erfolgreich umsetzen        
„Mannheim ist in der Spitzengruppe der besonders stadtkulturell und kreativwirtschaftlich 
geprägten und wahrgenommenen Städte.“ 

Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Mitwirkung       
„Mannheims Einwohnerinnen und Einwohner sind überdurchschnittlich bürgerschaftlich 
engagiert und werden von der Stadt in besonderem Maße unterstützt.“ 

 

Dr. Kurz                                       Grötsch 
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Kurzfassung des Sachverhaltes 

 

Auf der Grundlage der im Jahr 2001 getroffenen Vereinbarung zwischen dem damaligen Amt für 

Wohnungswesen und Stadterneuerung und der GBG zur Optimierung der Wohnungsvergabe 

konnte die Wohnungsversorgung von Mannheimer Haushalten mit Zugangsschwierigkeiten zum 

Wohnungsmarkt und von Wohnungsnotfällen erfolgreich sichergestellt werden. 

 

Diese bewährte Vereinbarung wird nun vom Fachbereich Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und 

Senioren und der GBG weiter optimiert. Aufgrund des stark sinkenden Bestandes an gebundenen 

Wohnungen ist eine Steuerung über die Wohnberechtigungsscheine nicht mehr zeitgemäß. Es ist 

zudem dem Bedarf einer fundierten und zielgenauen gemeinsamen Steuerung der Stadtteile im 

Bereich der Wohnungsversorgung von Wohnungsnotfällen und von besonderen sozialen 

Zielgruppen Rechnung zu tragen. 

 

Die Wohnungssuchenden können sich nun bürgerfreundlich direkt an die Vermietung der GBG 

wenden. Die Steuerung der Wohnungsvergabe über Quoten auf der Basis der 

Wohnberechtigungsscheine wird ersetzt durch ein Siedlungsmonitoring auf der Basis von 

Indikatoren. 
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 Gliederung des Sachverhaltes und Übersicht der Anlagen 

 

 

I.)  Ausgangssituation 
 
II.)  Die neue Kooperationsvereinbarung 
 
 1. Vereinbarungen zur Wohnungsversorgung 
 
 2. Siedlungsmonitoring (SiMon) 
 
Anlage 1:  Vereinbarung zur Wohnungsversorgung von Haushalten mit 

  Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt und zur Stabilisierung und 

  Aufwertung der Lebens- und Wohnqualität in Mannheim zwischen der Stadt 

  Mannheim und der GBG – Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH.  

 
Anlage 2: Basiskonzept Basiskonzept Siedlungsmonitoring zur Neuausrichtung der 

  Kooperationsvereinbarung der Stadt Mannheim mit der GBG Mannheimer 

  Wohnungsbaugesellschaft mbH 
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Sachverhalt 

 

I.)  Ausgangssituation 
Mit B-Verlage Nr. 7/2001 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 30.01.2001 dem 

Abschluss der Vereinbarung zur Wohnungsversorgung von Haushalten mit Wohnberechtigung 

(§ 5 Wohnungsbindungsgesetz) und von Wohnungsnotfällen zwischen der Stadt Mannheim            

-vertreten durch das damalige Amt für Wohnungswesen und Stadterneuerung- und der GBG 

zugestimmt. Die Vereinbarung trat zum 01.07.2001 in Kraft.  

 

Mit dieser Kooperationsvereinbarung wurde der GBG die eigenverantwortliche Vergabe ihrer 

Wohnungen übertragen. Im Gegenzug verpflichtete sich die GBG, die Verantwortung für die 

Wohnungsversorgung von Mannheimer Haushalten mit Zugangsschwierigkeiten zum 

Wohnungsmarkt und von Wohnungsnotfällen zu übernehmen.  

Als Grundlage für die Überwachung dieser Vereinbarung wurden Quoten auf der Grundlage 

der Wohnberechtigungsscheine vereinbart: 

 

Globalquote 

68 % der jährlich freigewordenen Wohnungen sollten an Haushalte mit einem 

Wohnberechtigungsschein vermietet werden. 

 

Unterquoten 

Im Rahmen der Globalquote sollten mindestens 

• 37 % (seit 2006: 30 %) an ausländische Haushalte 

• 10,5 %  an allein erziehende Elternteile 

• 6 % an kinderreiche Familien 

vermietet werden. 

 

Die Form der Wohnungsvergabe über die GBG  hat sich in den vergangenen Jahren bewährt. 

Allerdings ist aufgrund von veränderten Rahmenbedingungen und neuen Herausforderungen 

eine zeitgemäße Neuausrichtung erforderlich. 

Die Wohnberechtigungsscheine sind als Steuerungsinstrument nicht mehr zeitgemäß, da nur 

noch für ca. 25 % des Wohnungsbestandes der GBG (Stand 31.12.2000: 7.874 sozial 

gebundene Wohnungen; 31.12.2009: 4.291 sozial gebundene Wohnungen, Tendenz weiter 

sinkend) ein Wohnberechtigungsschein erforderlich ist und somit viele Wohnungssuchende 

einen Wohnberechtigungsschein beantragen müssen, obwohl dieser nach den gesetzlichen 

Bestimmungen nicht notwendig ist. Dies ist nicht bürgerfreundlich, verursacht unnötigen 

Verwaltungsaufwand und verzögert die Vermittlung von Wohnungen. 
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II.) Die neue Kooperationsvereinbarung 
Die Dezernentenkonferenz der Stadt Mannheim hat dies erkannt und am 21.07.2009 eine 

entsprechende Anpassung der Kooperationsvereinbarung mit der GBG beschlossen.  

Die neue Vereinbarung zur Wohnungsversorgung von Haushalten mit Zugangsschwierigkeiten 

zum Wohnungsmarkt und zur Stabilisierung der Lebens- und Wohnqualität in Mannheim sieht 

eine weitere Optimierung des Verfahrens vor. Sie ist strukturiert in zwei Elemente. 

 

1.  Vereinbarungen zur Wohnungsversorgung 
Die Wohnungssuchenden können sich direkt an die Vermietung der GBG wenden und zeitnah 

Wohnungsangebote erhalten. Die GBG übernimmt unverändert die Aufgabe, die 

Wohnungsversorgung von Haushalten mit Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt und 

von Wohnungsnotfällen sicherzustellen. Die GBG berücksichtigt bei der Auswahl ihrer Mieter 

/innen bevorzugt Wohnungssuchende mit besonderer Dringlichkeit oder Wartezeit.   

 

Die bisherige Zuzugsregelung aus der alten Kooperationsvereinbarung wird in vollem Umfang 

übernommen. Danach ist die GBG verpflichtet, kein Mietverhältnis mit Wohnungssuchenden 

einzugehen, die noch keine zwei Jahre mit Hauptwohnsitz in Mannheim gemeldet sind und auf 

unterstützende Leistungen der öffentlichen Hand angewiesen sind. Die Prüfung von 

Härtefällen durch die Stadt Mannheim ist gewährleistet. 

 

Es bleibt sichergestellt, dass die Mannheimer Bürger/innen mit geringem Einkommen ein 

Wohnungsangebot bei der GBG erhalten können. 

 

Es findet eine engere Zusammenarbeit zur Wohnungsversorgung von sozialen Zielgruppen 

und der Erprobung neuer Wohnformen statt. Im Fokus stehen hier insbesondere 

bedarfsgerechte Wohnungen für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung. Ziel ist es, 

dass Mieter/innen möglichst lange in ihrer Wohnung leben können und stationäre Aufenthalte 

vermieden werden. Als neue Wohnform soll die Bildung von Wohngemeinschaften unterstützt 

werden. 
 

Durch ein dreigliedriges System wird die Wohnungsversorgung von Wohnungsnotfällen über 

die GBG weiter optimiert: 

• Wohnungsnotfälle ohne Vermietungshindernisse bei der GBG (Bevorzugte Versorgung 

dieser Wohnungssuchenden) 

• Wohnungsnotfälle mit Forderungen aus einem früheren Mietverhältnis der GBG 

(Anmietung einer GBG Wohnung bei Übernahme der Forderungen) 

• Wohnungsnotfälle mit besonderen sozialen Schwierigkeiten („Probewohnen“) 
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•  

Beim „Probewohnen“ werden Personen und/oder Haushalte mit besonderen sozialen 

Schwierigkeiten (z.B. aus dem Wohnungslosenmilieu), die sonst keinen Vermieter finden, 

zunächst für bis zu 12 Monate ordnungsrechtlich in eine Wohnung der GBG eingewiesen. 

Bewähren sich die Personen/Haushalte im Wohnumfeld, so erfolgt der Abschluss eines 

regulären Mietvertrages, ansonsten wird Umsetzung in eine andere Wohnung geprüft.  

 

Die erfolgreiche Zusammenarbeit der GBG und der Stadt Mannheim zur Verhinderung von 

Wohnungsverlusten wird weiter optimiert. So wird insbesondere eine Fallsteuerung bei 

Haushalten mit mietwidrigem Verhalten bzw. Störungen des Hausfriedens vereinbart, um auch 

in diesen Fällen alle Möglichkeiten zu nutzen, eine drohende Obdachlosigkeit abzuwenden. 

 

Die Verwaltung berichtet dem Gemeinderat jährlich über die Entwicklung der 

Wohnungsversorgung von Haushalten mit Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt und 

der Wohnungsnotfälle. Die GBG liefert hierfür die erforderlichen Angaben zu den 

Wohnungssuchenden und den durchgeführten Vermietungen. 

 

2.  Siedlungsmonitoring (SiMon) 
Das SiMon-Konzept ersetzt die bisherige Steuerung der Wohnungsvergabe über die auf der 

Basis von Wohnberechtigungsscheinen festgelegten Quoten durch eine systematische 

Beobachtung und sozialverträgliche Entwicklung von Siedlungsgebieten. 

 

Ausgewählt wurden die elf statistischen Bezirke, in denen der Wohnungsbestand der GBG 

mehr als 20 % des Gesamtwohnungsbestandes dieses statistischen Bezirkes und/oder 

Siedlungen mit einem besonderen Regelungsbedarf. Dies sind zum Auftakt folgende 

statistischen Bezirke: 

 

• Im Stadtteil Innenstadt  
o Nr. 121 Westliche Unterstadt, Quadrate E-K (Innenstadt) 

 
• Im Stadtteil Neckarstadt-Ost 

o Nr. 322 Herzogenried  
o Nr. 323 Neckarstadt Nord-Ost  
o Nr. 331 Wohlgelegen-West  
o Nr. 332 Wohlgelegen-Ost  

 
• Im Stadtteil Schönau 

o Nr. 551 Schönau-Nord 
 

• Im Stadtteil Waldhof 
o Nr. 591 Speckweggebiet 
o Nr. 592 Speckweggebiet westl. d. Hess. Str.  
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• Im Stadtteil Gartenstadt 

o Nr. 582 Gartenstadt-West 
 

• Im Stadtteil Hochstätt 
o Nr. 651 Hochstätt 

 
• Im Stadtteil Rheinau 

o Nr. 844 Casterfeld-Ost 
 

Über Indikatoren findet eine Festlegung und Kontrolle von Zielmargen in ausgewählten 

Siedlungsgebieten über ein Ampelsystem statt. Durch eine Zusammenfassung der Daten des 

Fachbereichs Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren und der Daten der GBG im 

SiMon werden die Grundlagen für eine Steuerung der sozialen Entwicklung der Siedlungen 

gelegt. 

Die Belange des Datenschutzes bleiben systemimmanent gewahrt.  

 

Hauptziel des SiMon-Konzeptes ist die Verhinderung von sozialen Brennpunkten und die 

Schaffung sozial ausgewogener Mieterstrukturen in den jeweiligen Siedlungen.  

Konkrete gemeinsame (Unter-)Ziele der Stadt und der GBG, die mit dem SiMon verfolgt 

werden, sind: 

• Sicherstellung von Wohnraum für Wohnungsnotfälle 

• Vermeidung von Leerständen 

• Bereitstellung von barrierearmem Wohnraum für besondere soziale Zielgruppen 

• Schaffung der Datengrundlage für eine siedlungsbezogene Beschäftigungsförderung 

• Ausrichtung vorhandener sozialer Infrastruktur an die Bedarfslagen 

• Aufwertung der Lebens- und Wohnqualität in und um das Siedlungsgebiet der GBG 

durch Stärkung der sozialen Beziehungen im Hinblick auf ein friedliches Miteinander 

durch Wohn- und Mieterbetreuung 

 

Diese Ziele sind mit zehn kompakten, von der Stadt und der GBG gemeinsam entwickelten 

Indikatoren hinterlegt, die gemessen werden (Arbeitslosenquote, Transferleistungsbezugs-

quote, Fluktuationsquote, Mietrückstandsquote, Kündigungsquote, Leerstandsquote, 

Wohndauer, Barrierearmutsquote, Wohnungsqröße, Wohnbestandsquote).  

Die Indikatoren haben deskriptiv-analytische Funktion, damit Abweichungen zu „normalen“ 

Wohnstandards frühzeitig erkannt werden können. Sie haben auch eine Steuerungsfunktion, 

um positive Trends zu verstärken oder negativen Trends entgegen zu wirken.  

 

Die konkreten Maßnahmen, die seitens der Stadt und der GBG zur Verfolgung der Ziele in 

Umsetzung der Vereinbarung gemeinsam operativ entworfen werden, werden den 

kommunalen Gremien und dem Aufsichtsrat der GBG zur Zustimmung jährlich vorgelegt.  
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Zur Veranschaulichung der Funktionsweise des SiMon zwei Beispiele:  

 

a) Prävention von Wohnungsverlusten / Mietschulden 

Beim Indikator Mietrückstände wird ein Handlungsbedarf in einer Siedlung erkennbar.  

Mögliche Maßnahme:  

Daraus können durch die Stadt „siedlungsscharf“ Programme zur Beschäftigungsförderung in 

Zusammenarbeit mit der ARGE Job-Center Mannheim (bzw. deren Nachfolgeorganisation, 

evtl. Optionskommune) oder Informationskampagnen zu einer zielgenauen Schuldnerberatung 

initiiert werden.  

Auch die GBG kann aktiv werden, indem sie in ihrer Siedlung ihre präventiven Bemühungen 

des sozialen Managements intensiviert. 

 
b) Anpassung des Wohnungsangebots an soziale Bedarfslagen 

Bei den Indikatoren Wohnungsgröße und Transferleistungsbezugsquote wird eine 

Wechselbezüglichkeit in einer Siedlung festgestellt, es ziehen überdurchschnittliche viele 

Transferleistungsempfänger in 1-Zimmer-Wohnungen in eine Siedlung. Es droht „Ghetto-

bildung“.  

Mögliche Maßnahme:  

Es wird geprüft, inwieweit Wohnungen zusammengelegt werden können (z.B. für 4-Zimmer-

Wohnungen), damit andere Personenkreise für eine ausgewogenere Bewohnerstruktur (z.B. 

Haushalte mit Kindern) angesprochen werden können. Alternativ kann ein Rückbau von 

Wohnungsbeständen geprüft werden. Zur Zielerreichung wird die Belegung der 1-Zimmer-

Wohnungen ausgesetzt, um die Grundlagen für die Maßnahme zu schaffen.  

 

Das Siedlungsmonitoring wird durch folgende Berichtsstruktur verankert und abgerundet: 

 

• monatlicher Datenreport für die Planungs- und Arbeitsebene der Stadt Mannheim und 

der GBG zum Indikatorensatz zu allen statistischen Bezirken. 

• halbjährlich ein kommentierter Steuerungsbericht für die Leitungsebene der Stadt 

Mannheim und der GBG. 

• jährlich ein Geschäftsbericht für den Gemeinderat und den Aufsichtsrat der GBG. 

 

Mit der vorliegenden Vereinbarung erreichen Stadt und GBG partnerschaftlich Hand in Hand einen 

weiteren Meilenstein in der Anpassung der Wohnungsvergabe und der Siedlungssteuerung an die 

zeitgenössischen Herausforderungen. Mit der „Kooperationsvereinbarung 2.0“ wird die 

Zukunftsfähigkeit der Zusammenarbeit zwischen der Stadt und ihrer GBG gesichert. 
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Anlage 1 

 

Vereinbarung 
 

zur Wohnungsversorgung von Haushalten mit Zugangsschwierigkeiten zum 
Wohnungsmarkt und zur Stabilisierung und Aufwertung der Lebens- und Wohnqualität in 

Mannheim 
 

zwischen der 
 

Stadt Mannheim 
vertreten durch den Fachbereich Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren 

(im Folgenden: Stadt Mannheim)  
 

und der 
 

GBG – Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH 
(im Folgenden: GBG) 

 
 
Präambel 
 
Die Stadt Mannheim und die GBG sehen sich gemeinsam verpflichtet, der Mannheimer 
Bevölkerung ein Wohnungsangebot zu machen, das die Wohnungsversorgung mit bezahlbarem 
Wohnraum gewährleistet und die Aufwertung der Lebens- und Wohnqualität in Mannheim sowie 
die Schaffung guter Nachbarschaft unterstützt.  
 
Die vorliegende Vereinbarung ersetzt die am 01.07.2001 in Kraft getretene „Vereinbarung zur 
Wohnungsversorgung von Haushalten mit Wohnberechtigung (§ 5 Wohnungsbindungsgesetz) und 
von Wohnungsnotfällen“. 
  
Die GBG behält unverändert die Aufgabe für die Wohnungsversorgung Mannheimer Haushalte mit 
Zugangsschwierigkeiten zum allgemeinen Wohnungsmarkt. 
 
Die Wohnungssuchenden können sich zwecks Wohnungsanmietung direkt an die GBG wenden 
und werden von dort, soweit möglich, zeitnah Wohnungsangebote erhalten. Das Verfahren des 
Wohnberechtigungsscheins wird auf die Fälle beschränkt, in denen dies rechtlich zwingend ist. 
 
Die bislang geltende Vorgabe von Vergabequoten für besondere Personengruppen und die 
Verfahrenssteuerung durch Wohnberechtigungsscheine werden durch ein System der jährlichen 
Zielvereinbarung und ein kleinräumiges Siedlungsmonitoring ersetzt.  
 
Gemeinsames Ziel ist die Förderung des sozialen Ausgleichs in den Wohngebieten. Die 
Wohnungsversorgung von Wohnungsnotfällen bleibt unverändert gewährleistet.  
 
 
A. Vereinbarungen zur Wohnungsversorgung 
 
§ 1 Wohnungsversorgung 
 
(1) Die GBG vermietet die in ihrem Eigentum stehenden Wohnungen vorbehaltlich der in diesem 
Vertrag getroffenen Vereinbarungen selbständig.  
Bei der Vermietung von Wohnungen beachtet die GBG die vorhandenen Problemlagen in den 
einzelnen Stadtteilen. Des Weiteren ist die Konzentration von Haushalten mit sozialen oder 
sonstigen Defiziten im Wohnverhalten zu vermeiden und sozialen Segregationsprozessen 
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vorzubeugen. Die GBG unterstützt gezielt die Bildung positiver Hausgemeinschaften und guter 
Nachbarschaften. 
 
( 2 ) Die GBG übernimmt die Aufgabe für die Wohnungsversorgung von Haushalten mit 
Zugangsschwierigkeiten zum allgemeinen Wohnungsmarkt im Rahmen ihrer verfügbaren 
Wohnungen.  
 
Bei der Auswahl der Mieter sind Wohnungssuchende mit besonderer Dringlichkeit und Wartezeit 
bevorzugt zu berücksichtigen.  
 
Folgende Personengruppen sind vorrangig zu versorgen: 

o Haushalte mit Kindern 
o alleinstehende Elternteile mit Kindern 
o schwangere Frauen 
o Senioren 
o Menschen mit Behinderung 
o Haushalte mit geringem Einkommen 

 
Die GBG schafft ein transparentes, bürgerfreundliches und nachvollziehbares System zur 
Berücksichtigung der Dringlichkeit des Einzelfalles. 
 
( 3 ) Die Stadt Mannheim und die GBG sind sich im besonderen Maße der Herausforderungen des 
demographischen Wandels bewusst. Sie verpflichten sich deshalb, gemeinsame Programme und 
deren Finanzierung zu entwickeln, mit denen erreicht wird, dass ältere Menschen möglichst lange 
in ihrer eigenen Wohnung leben können. 
 
Hierzu ist es erforderlich, den GBG-Wohnungsbestand diesen veränderten Anforderungen 
anzupassen. Erforderlich ist zunächst eine detaillierte Bestandsaufnahme und Dokumentation zur 
aktuellen Ausstattung des GBG-Bestandes. Um die gezielte Suche und Vermittlung von 
Wohnungen zu ermöglich, kennzeichnet die GBG die Ausstattung der Wohnungen nach zu 
bestimmenden Kriterien. 
 
Die Stadt Mannheim und die GBG ermitteln den zu erwartenden Bedarf und prüfen, wie durch 
gezielten Umbau und Modernisierungen ein ausreichendes geeignetes Wohnungsangebot 
geschaffen werden kann. Es ist hierbei notwendig, sich an den praktischen Anforderungen der 
Mieter zu orientieren, um hier mit einem vertretbaren finanziellen Mitteleinsatz die erforderlichen 
Wohnungen zur Verfügung stellen zu können. Flankierend werden die Stadt Mannheim und die 
GBG auf geeignete Angebote zur Sicherstellung der erforderlichen Unterstützung für diesen 
Personenkreis hinwirken. 
 
Die GBG gestattet ihren Mietern den fachgerechten, behindertengerechten Umbau ihrer 
Wohnungen. 
 
( 4 ) Die GBG kann die Wohnungsversorgung von Personen/Haushalten bei gravierenden 
Vermietungshindernissen ablehnen.  
 
Vermietungshindernisse sind: 

o mietwidriges Verhalten; es besteht z.B. Kenntnis darüber, dass der Wohnungssuchende 
seine bisherigen Verpflichtungen als Mieter schuldhaft verletzt hat, insbesondere den 
Hausfrieden so nachhaltig gestört hat, dass ein neues Mietverhältnis nicht zugemutet 
werden kann. Ausnahme hiervon ist, wenn sich nach einer Einweisung zeigt, dass eine 
nachhaltige Verhaltensänderung eingetreten ist. 

 
o Forderungen aus Mietverhältnissen bei der GBG, die zum Zeitpunkt der Wohnungssuche 

noch bestehen und bei denen keine anderweitige Rückführung bzw. kein Ausgleich der 
Forderung geregelt ist. 

 



 12

( 5 ) Mit Wohnungssuchenden, welche noch keine 2 Jahre mit Hauptwohnsitz in Mannheim 
gemeldet sind und auf unterstützende Leistungen der öffentlichen Hand angewiesen sind, wird die 
GBG kein Mietverhältnis eingehen. 
 
Folgende Personengruppen fallen nicht unter diese Regelung: 

o Asylberechtigte, Aussiedler und Kontingentflüchtlinge, welche Mannheim zugewiesen 
worden sind und sich zunächst in einem Übergangswohnheim vorübergehend aufhalten. 

o  Personen aus Mannheim, welche sich aufgrund einer Maßnahme vorübergehend 
außerhalb von Mannheim aufgehalten haben (z.B. Haft, Alkoholentzug, Jugendhilfe). 

o Wohnungsnotfälle nach Einzelfallprüfung durch die Stadt Mannheim. 
 
Anfragen zur Prüfung von Härtefällen werden von der GBG zur kurzfristigen Entscheidung an die 
Stadt Mannheim weitergeleitet. 
 
( 6 ) Die Vermietung von geförderten Wohnungen erfolgt im Rahmen des geltenden Rechts und 
unter Berücksichtigung der gesetzlichen bzw. vertraglich vereinbarten sowie der in den 
Bewilligungsbescheiden über die Gewährung von Wohnungsbaufördermitteln enthaltenen 
Bindungen. 
 
Die sich aus dem Wohnberechtigungsschein ergebenden Vorgaben müssen mit den 
Belegungsbindungen der zu vermietenden Wohnungen übereinstimmen. Ausnahmen hiervon sind 
entsprechend der jeweiligen vertraglichen oder gesetzlichen Regelungen zu handhaben. 
 
Bei Wohnungen, für die ein vertragliches Belegungsrecht zugunsten der Stadt Mannheim besteht, 
sowie bei den von der GBG verwalteten städtischen Wohnungen erfolgt die Belegung in 
Abstimmung mit der Stadt Mannheim. 
 
( 7 ) Die Stadt Mannheim entwickelt und erprobt mit der GBG neue Formen von gemeinsamem 
Wohnen für Zielgruppen (z.B. für Senioren, Behinderte). Die GBG stellt hierfür bei Verfügbarkeit 
geeignete Wohnungen zur Verfügung. 
 
§ 2 Wohnungsversorgung von Notfällen und besonderen sozialen Zielgruppen 
 
( 1 ) Die GBG verpflichtet sich, in den von der Stadt Mannheim benannten 
Wohnungsversorgungsfällen im Rahmen der verfügbaren freien Wohnungen kurzfristig geeignete 
Wohnungen anzubieten.  
 
Für die Wohnungsversorgung gelten folgende Kriterien: 
 

o zeitnahe Wohnungsangebote. 
o dezentrale Versorgung zur Vermeidung von sozialer Segregation. 
o Berücksichtigung der von der Stadt Mannheim als notwendig angesehenen Anforderungen 

in Bezug auf Ausstattung und Wohngebiet. 
o Brandfälle sind unverzüglich zu versorgen. 

 
Die GBG stellt für diese Sonderfälle eine ausreichende Zahl von besonders qualifizierten 
Mitarbeitern der Stadt Mannheim als direkte Ansprechpartner zur Verfügung. 
(2) Verfahren bei der Wohnungsversorgung von Wohnungsnotfällen: 
 

o Bei Wohnungsnotfällen ohne gravierendes Vermietungshindernis ist die GBG zum 
Abschluss eines Mietverhältnisses bereit. 

 
o Bei Wohnungsnotfällen mit GBG-Forderungen aus einem früheren GBG-Mietverhältnis ist 

die GBG, nach Ausgleich dieser Forderungen, zum Abschluss eines Mietverhältnisses 
bereit. 
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o Bei Wohnungsnotfällen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten kann die Stadt Mannheim 
diese für die Dauer von 12 Monaten in Wohnungen einweisen (Probewohnen). Die GBG 
stellt hierfür geeignete Wohnungen zur Verfügung. 
 
Die Stadt Mannheim gewährleistet die erforderliche Betreuung und Unterstützung. Zur 
kurzfristigen Krisenintervention stehen der GBG direkte Ansprechpartner bei der Stadt 
Mannheim zur Verfügung. 
 
Sollte es zu unzumutbaren Störungen durch den Haushalt kommen und diese in 
angemessener Zeit nicht abgestellt werden können, verpflichtet sich die Stadt Mannheim, 
diese Einweisungen unverzüglich zu beenden und die Wohnung zu räumen. 
  
Die GBG ist zum Abschluss eines Mietverhältnisses bereit, soweit der Haushalt ein 
angemessenes Wohnverhalten nach Ende der Einweisung erkennen lässt. 

 
( 3 ) Zur Einweisung von obdachlosen Haushalten in Mannheim stellt die GBG die nach Größe, Art 
und Lage geeignete Wohnungen zur Beschlagnahme zur Verfügung. 
 
§ 3 Verhinderung von Wohnungsverlusten 
 
( 1 ) Im Rahmen ihrer sozialen Verantwortung stellt die GBG durch eigene Bemühungen sicher, 
dass die Durchführung von Räumungsverfahren möglichst vermieden wird. 
 
Die GBG nimmt frühzeitig bei Mietschulden mit betroffenen Mietern Kontakt auf und bietet 
Beratung und Unterstützung an mit dem Ziel, einen Anstieg der Mietrückstände zu verhindern und 
eine Rückführung möglichst ohne Einsatz öffentlicher Gelder zu erreichen. Sie ist bereit, im 
Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten Ratenvereinbarungen zu treffen. 
 
Die GBG ist bereit, auch bei vorliegenden Räumungstiteln in Abstimmung mit der Stadt Mannheim 
auf eine Räumung der Wohnung zu verzichten, soweit die Zahlungsrückstände ausgeglichen 
werden. 
 
( 2 ) Bei mietwidrigem Verhalten bzw. Störungen des Hausfriedens bietet die GBG durch ihr 
soziales Management Hilfestellungen an, um auch in diesen Fällen alle Möglichkeiten zu nutzen, 
einen drohenden Wohnungsverlust zu verhindern bzw. Störungen der Hausgemeinschaft und des 
Umfeldes entgegenzuwirken. Soweit die GBG durch geeignete Unterstützung bzw. Umsetzung das 
Wohnungsproblem nicht selbst lösen kann, erfolgt in diesen Fällen eine Fallkonferenz mit den 
zuständigen Sachbearbeitern bei der Stadt Mannheim. 
 
§ 4 Berichterstattung 
 
Die Verwaltung berichtet dem Gemeinderat jährlich über die Entwicklung der 
Wohnungsversorgung von Haushalten mit Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt und der 
Wohnungsnotfälle. Die GBG liefert hierfür die erforderlichen Angaben zu den Interessenten und 
den durchgeführten Vermietungen. 
 
B. Vereinbarungen zur Stabilisierung und Aufwertung der Lebens- und Wohnqualität in 
Mannheim (Siedlungsmonitoring) 
 
§ 5 Siedlungsmonitoring 
 
( 1 ) Aufgabe des Siedlungsmonitoring ist gem. Beschluss der Dezernentenkonferenz der Stadt 
Mannheim vom 21.07.2009 die Beschreibung und Festlegung konkreter Handlungsziele zur 
Stabilisierung und Aufwertung der Lebens- und Wohnqualität in Mannheim mit dem Ziel  einer 
ausgewogenen Sozialstruktur. Die Sammlung der Basisziele findet sich im Anhang dieser 
Vereinbarung. 
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( 2 ) Das Siedlungsmonitoring besteht aus einem Indikatorensystem zur Wohnungssituation und 
Mieterstruktur von Siedlungen der GBG. Es wird hinsichtlich der Aussagekraft ergänzt durch 
Informationen der Stadt Mannheim zur Sozialstruktur der unmittelbaren Umgebung.  
Die Zielerreichung wird auf der Grundlage der Indikatoren (s. Anhang) durch die Stadt Mannheim 
überwacht. 
 
Die Stadt Mannheim und die GBG legen gemeinsam die Auswahl der Siedlungsgebiete und die 
Indikatoren fest und schließen und evaluieren jährlich Zielvereinbarungen für die ausgewählten 
statistischen Bezirke. 
 
( 3 ) Ausgewählt werden die statistischen Bezirke, in denen der Wohnungsbestand der GBG mehr 
als 20% des Gesamtwohnungsbestandes in diesem statistischen Bezirk beträgt und/oder 
Siedlungen mit einem besonderen Regelungsbedarf. Dies sind zum Auftakt folgende statistische 
Bezirke: 
 

o Im Stadtteil Innenstadt  
o Nr. 121 Westliche Unterstadt, Quadrate E-K (Innenstadt) 

 
o Im Stadtteil Neckarstadt-Ost 

o Nr. 322 Herzogenried  
o Nr. 323 Neckarstadt Nord-Ost  
o Nr. 331 Wohlgelegen-West  
o Nr. 332 Wohlgelegen-Ost  

 
o Im Stadtteil Schönau 

o Nr. 551 Schönau-Nord 
 
o Im Stadtteil Waldhof 

o Nr. 591 Speckweggebiet 
o Nr. 592 Speckweggebiet westl. d. Hess. Str.  

 
o Im Stadtteil Gartenstadt 

o Nr. 582 Gartenstadt-West 
 
o Im Stadtteil Hochstätt 

o Nr. 651 Hochstätt 
 

o Im Stadtteil Rheinau 
o Nr. 844 Casterfeld-Ost 

 
( 4 ) Vereinbart wird folgende Berichtsstruktur: 

o monatlicher kurzer kommentierter Datenreport für die Planungs- und Arbeitsebene der 
Stadt Mannheim und der GBG zum Indikatorensatz zu allen statistischen Bezirken. 

o halbjährlich ein kommentierter Steuerungsbericht für die Leitungsebene der Stadt 
Mannheim und der GBG. 

o jährlich ein Geschäftsbericht für den Gemeinderat und den Aufsichtsrat der GBG. 
 
( 5 ) Das Basiskonzept Siedlungsmonitoring (in Anlage) ist Bestandteil dieser Vereinbarung. 
 
C. Abschlussvereinbarungen 
 
§ 6 Laufzeit, Kündigung 
 
Die Vereinbarung tritt zum 01.08.2010 in Kraft und ist bis zum 31.12.2012 befristet. Sie verlängert 
sich jeweils um zwei Jahre, wenn keine der Vereinbarungsparteien bis zum Ende des 3.Quartals 
des Jahres, mit dem der Vertrag ablaufen würde, kündigt. 
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Eine etwaige Kündigung wird erst sechs Monate nach Eingang bei der jeweiligen 
Vereinbarungspartei wirksam. Die Vereinbarungsparteien verpflichten sich, in diesem Zeitraum 
eine Nachfolge- bzw. Übergangsvereinbarung zu finden. 
 
§ 7 Ausführungsvereinbarungen 
 
Die weitere Ausgestaltung der vorstehenden Vereinbarung auf der Arbeitsebene im Rahmen des 
Geschäfts der laufenden Verwaltung erfolgt durch Ausführungsvereinbarungen zwischen der Stadt 
Mannheim und der GBG.  
 
§ 8 Übergangsbestimmungen 
 
Mit dem Inkrafttreten der neuen Vereinbarung verliert die bisherige Vereinbarung vom 01.07.2001 
ihre Wirkung.  
 
 
Mannheim, den … 

 
Fachbereich Soziale Sicherung,      GBG - Mannheimer 
Arbeitshilfen und Senioren   Wohnungsbaugesellschaft mbH 

 

 

 

 Genz      Bielmeier   
 Fachbereichsleiter    Geschäftsführer 
 
 

Dezernat II      Dezernat IV 

 

 

 

Grötsch     Quast 
Bürgermeister für    Bürgermeister für 
Wirtschaft, Arbeit, Soziales, Kultur  Bauen, Planung, Umwelt, Verkehr 
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Anlage 2 
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